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Dokumentation im Kulturguterschutz

Eine Arbeitstagung in Aarau

Dr. Paul Briiderlin

Am 6. November 1975 hat im Regie-
rungsgebaude in Aarau die Schweize-
rische Gesellschaft fiir Kulturgiiter-
schutz (SGKGS) eine sehr gut be-
suchte Arbeitstagung iiber die viel-
schichtigen Fragen der Dokumenta-
tion im Kulturgiterschutz (KGS)
durchgefiihrt. Die Leitung der Ar-
beitstagung beabsichtigte vor allem,
die Sammlung, Herstellung und Auf-
bewahrung von Dokumenten fiir die
besonders schutzwiirdigen Kulturgii-
ter (KG) gemdss Art. 10 des «Bun-
desgesetzes vom 6. Oktober 1966
tiber den Schutz der Kulturgiiter bei
bewaffneten Konflikten» mit den
Tagungsteilnehmern in gegenseitiger
Aussprache zu erarbeiten.

Die iiber 30 Teilnehmer aus 16 Kan-
tonen und dem Fiirstentum Liechten-
stein wurden von Regierungsrat Jorg
Ursprung, Aarau, im Namen der aar-
gauischen Regierung herzlich be-
griisst. Der Tagungsleiter Dr. Paul
Briiderlin, Zirich, Priasident der
SGKGS, konnte nach kurzer Einlei-
tung liber Zweck und Ziel der Tagung
drei Referenten zu Kurzreferaten
tiber ihre praktischen Erfahrungen im
Aufbau von Sicherstellungsdokumen-
tation fiir unbewegliche Kulturgiiter
(uKG) das Wort erteilen.

Als erster Referent sprach Willi
.Knecht, Aarau, technischer Beamter
fir KGS des Kantons Aargau, iber
seine Sammeltdtigkeit und Kleinar-
beit, die er bereits praktisch geleistet
hat. In vorbildlicher Weise hat
W. Knecht bei der aargauischen
Denkmalptlege fiir einige uKG eine
Dokumentation zu deren Sicherstel-
lung «nach dem Ungliicksfall» aufge-
baut und dabei ausserordentlich
wertvolle Erfahrungen gesammelt, die
er den Anwesenden zur Kenntnis
brachte. Er kam zu dem voraussehba-
ren Schluss, dass das Ziel der KGS-
Dokumentation in einer umfangmas-
sig beschrankten Zahl von Dokumen-
ten bestehen miisse, wenn der KGS
und seine zahlreichen Arbeitsgebiete
nicht verunmoglicht werden sollen.
Auch die Sicherstellungsdokumenta-
tion fiir uKG konnte ins Ungemessene
anwachsen und daher finanziell un-
tragbar werden.

Pierre Margot, Lausanne, von Beruf
Architekt, vermittelte den Teilneh-
mern eine klare Ubersicht von unbe-
dingt notwendigen Dokumenten, die
dem Baufachmann fiir die Wiederher-
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stellung oder den vollstindigen Wie-
deraufbau von beschadigten oder zer-
storten uKG zur Verfiigung stehen
sollten. Nicht nur Baupldne sind dafiir
notwendig, sondern Gesamtansichten
sowie Angaben tiber dussere und in-
nere Formen eines Bauwerkes, Masse,
Materialfestsetzungen, Farben, Kuba-
turen und anderes mehr sollten der
Dokumentation entnommen werden
konnen.

Im Jahre 1974 hat der Kanton Waadt
die Sammel- und Aufbauarbeiten fiir
die Sicherstellungsdokumentation
Paul Bissegger, Cugy, Sachbearbeiter
fiir KGS-Dokumentation des Kantons
Waadt, tibertragen. Mit grosser Akri-
bie sammelt, ordnet und stellt P. Biss-
egger an Dokumenten zusammen,
was von uKG anfillt, gefunden oder
beschafft werden kann. Darunter be-
finden sich von den zu Beginn vorerst
in der Stadt Morges in Angriff ge-
nommenen Objekten Pline, Zeich-

nungen, Handskizzen mit Massen,
Berechnungen, Fotos und andere
Dokumente dieser Art. Sie sind in

Aktenordnern fiir das Format A4 in
durchsichtigen Plastiktaschen einzeln
eingelegt.

Am Nachmittag dieser Tagung unter-
breitete Dr. Paul Briiderlin einen
Vorschlag fiir die Erstellung einer
«Alarm-Kartei». Diese Bezeichnung
ist vorlaufig vom Osterreichischen
Denkmalamt in Wien tibernommen
worden; sie ist aber fiir die eigentliche
Funktion dieses Hilfsmittels nicht
ganz zutreffend. Die Erfahrungen von
Nachbarldndern der Schweiz im Zwei-
ten Weltkrieg haben gezeigt, dass der
KGS ausser den Sicherstellungsdoku-
menten fiir uKG noch der Ergdnzung
durch ein Hilfsmittel bedarf, das mit
den Sicherstellungsdokumenten nur
indirekt zu tun hat.

In der Phase der Beruhigung nach
dem «Ungliicksfall eines uKG» und
nach dem Loschen von Brianden oder
der Beendigung von andern zerstore-
rischen Vorgidngen soll die soge-
nannte Alarm-Kartei diejenigen In-
formationen liefern, die fir die Ret-
tung und die ersten konservierenden
Massnahmen an einem uKG notwen-
dig sind. Diese Kartei, die pro Objekt
eine Zetteltasche vom Format AS
vorsieht, soll in jeder Tasche folgende
Informationen ausweisen: 1. Genaue
Standortangabe des betroffenen uKG
mit einem Bild, zum Beispiel

8 X 8 cm. 2. Genaue Adresse der zu-
standigen Verwaltung. 3. Angaben
iber den oder die Besitzer. 4. Zustand
des Objekts vor dem Ungliicksfall. 5.
Genaue Standorte der verschiedenen
Sicherstellungsdokumente. 6. Genaue
Adresse von Experten, Handwerkern,
eventuell Erbauern oder Kiinstlern,
die in der Lage sind, am betroffenen
uKG erste Rettungsmassnahmen an-
zuordnen und auszufiihren. 7. Genaue
Adresse des zustindigen KGS-Perso-
nals in der Gemeinde oder Region. 8.
Schutzmassnahmen (Art, Umfang,
Daten).

Das Eidgenossische Departement des
Innern (EDI) hat bereits 10 000 Kar-
teikarten fiir eine solche «Alarm-Kar-
tei» drucken lassen. Es gibt Kantone,
die bereits mit @hnlichen oder glei-
chen Karten des Formats AS arbeiten
und das gleiche Ziel damit verfolgen
wie die vorgeschlagene Taschenkartei.
Auf dem Muster des EDI befinden
sich 14 Informationsfelder; die einen
sind klein, die andern grosser dispo-
niert. Wir haben es hier aber mit Un-
bekannten zu tun. Wer weiss im vor-
aus schon, wie viele Informationen
beispielsweise fiir die Beschreibung
oder die Bibliographie zu einem Ob-
jekt sofort benotigt werden oder wie
viele Mutationen fiir Adressen der
Eigentiimer oder der Verantwort-
lichen fiir den Schutz anfallen wer-
den? Diese Unbekannten kénnen mit
Hilfe der Karteitaschen fiir das For-
mat A5 elegant gemeistert werden, da
die fiir jede Informationsgruppe in
verschiedenen Farben auf Maschinen-
schreibpapier verwendeten Zettel in
AS-Format beliebig viel Raum anbie-
ten. Wenn diese Zettel ausserdem
ohne Textvordruck, hochstens mit ge-
wissen wenigen Feldmarken bedruckt
werden, dirfte jeder Kanton in der
Lage sein, seine Kartei nach den
Wiinschen des EDI auszurichten, und
dennoch den Text der Karteizettel
den eigenen Bediirfnissen anzupassen.
Vorteile einer Taschenkartei: Die
Zettel der Taschen konnen beliebig
vermehrt werden. Sie lassen sich bei
der Schreibmaschinenarbeit leicht
verwenden, und es konnen davon
gleich Kopien von jedem Eintrag ge-
macht werden. Mutationen koOnnen
somit sowohl an das EDI wie an
KGS-Vertrauenspersonen in einem
Gang hergestellt, mit Kopien mitge-
teilt werden. Miindlich, telefonisch



oder schriftlich zugegangene Mel-
dungen von Mutationen konnen, mit
Handnotizen auf Zetteln festgehal-
ten, in die entsprechende Tasche zur
spiiteren sauberen Ubertragung auf
den richtigen Taschenzettel eingelegt
werden. Solche fliichtige Meldungen
konnen nicht immer sofort erledigt
werden. Damit sie fiir die geordnete
Bearbeitung nicht vergessen werden,
kann der entsprechenden Karteitasche
zum Beispiel ein roter Reiter aufge-
steckt werden, der anzeigt, dass in der
Tasche noch Arbeit vorliegt.

Ein Karteikasten mit rund 200 Kartei-
taschen beansprucht weniger als
30 cm Kastentiefe bei einer A5-Breite
von 21 cm. Die verwendeten A5-Kar-
ten von Fachstellen, die bereits beste-
hen, oder die Karten des EDI konnen
ohne weiteres den Karteitaschen ein-
verleibt und, wenn gewiinscht, weiter-
verwendet werden. Die bestehenden
Karten sind also keineswegs verloren
oder tiberfliissig.

Ein grosser Teil der Arbeitszeit der
Tagung in Aarau war der gegenseiti-
gen Aussprache iiber die verschieden-
sten Dokumentationsprobleme im
KGS gewidmet. Sie diirfte den Teil-
nehmern manche neuen Einsichten
und Anregungen fiir die praktische
Ausfithrung ihrer Dokumentationsar-
beiten geboten haben.

Vorschlag einer Karteikarte des EDI.
Feldnumerierung durch den Autor
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Zivilschutz ist auch Katastrophenschutz

Herr Heinrich Stelzer, Chef des
Amtes fur Zivilschutz des Kantons
Zirich, nimmt in der Nummer 10/75
der Zeitschrift «Zivilschutz» zur
Katastrophenhilfe des Zivilschutzes
auf eine Art und Weise Stellung, die
nicht unwidersprochen bleiben darf.
Als Ortschef mit «Katastrophenerfah-
rung», uberdies als einer der Orts-
chefs, der mit den Zivilschutzangeho-
rigen in Kursen und Ubungen immer
wieder den direkten und personlichen
Kontakt pflegt und daher den Puls des
Zivilschutzes auch an der Front spiirt,
erlaube ich mir, den Artikel Stelzer
von der Praxis her kritisch zu beleuch-
ten.

Unter dem tiefen Eindruck des miter-
lebten harten vierwochigen Katastro-
pheneinsatzes der Zivilschutzorgani-
sation schrieb ich im Oktober 1974
den «Bericht iiber die Unwetterkata-
strophe in Steffisburg vom 22. August
1974», der im «Zivilschutz» 1/75
erschienen ist. In der Schlussbemer-
kung sagte“ich: «Unsere Zivilschutz-
organisation hat ihre Bewihrungs-
probe erlebt. Diese Probe hat einer-
seits unsere Schwichen schonungslos
aufgezeigt. Andererseits diirfen wir
ohne Ubertreibung bezeugen, den
Zivilschutzeinsatz jederzeit im Griff

gehabt zu haben. Der Einsatz war aus-
gezeichnet. Teilweise mussten wir die
Zivilschutzangehorigen, insbesondere
die Frauen, iiberfordern. Angesichts
der Katastrophe wurden aber auch die
schmutzigsten und schwersten Arbei-
ten ohne Murren und mit vollem Ein-
satz erfiillt. Der Katastropheneinsatz
hat der gesamten Offentlichkeit mit
aller wiinschbaren Deutlichkeit ge-
zeigt, wie wertvoll und wie segens-
reich ein gutausgebauter Zivilschutz
im Ernstfall ist.»

Es ist nicht auszudenken, wie man den
Zivilschutz beurteilt hatte, wenn er in
diesem Ernstfall nicht wirklich dage-
wesen ware.

Scheinbar hat der Erfahrungsbericht
eine Stelle bertihrt, die bei der Feuer-
wehr wie beim Zivilschutz als zu
wenig gelost betrachtet wird, anders
wire das rege Interesse am Bericht
selber, der in einem Sonderdruck in
10 000 Exemplaren nachgedruckt
werden musste, und an Vortrdagen in
Feuerwehr- und Zivilschutz-Kader-
kursen nicht zu erkldren.

Das Modell des Katastrophendisposi-
tivs, das kirzlich im Kanton Bern
allen Gemeinden mit der Empfehlung
auf moglichst baldige Verwirklichung
zugestellt wurde, figuriert der Zivil-

schutz ebenfalls nebst allen andern
bekannten Hilfsorganisationen. In un-
serem Katastrophendispositiv ist er
jedenfalls aus der praktischen Erfah-
rung selbstverstindlich und als gleich-
wertiger Partner neben allen andern
Zweigen auch enthalten.
Doch nun zu einzelnen Punkten der
«Warnung vor Illusionen». Es ist un-
bestritten und sicher jedermann klar,
dass primir die Aufgabe des Zivil-
schutzes darin besteht, als Teil der
Landesverteidigung, als tragende
Sdule der Gesamtverteidigung, seine
bedeutsame Stellung einzunehmen
und laufend auszubauen. Dass die
Ausbildung und die Organisation auf
dieses Ziel ausgerichtet sind, ist sicher
auch unbestritten. Herr Nationalrat
Bratschi zweifelt das iibrigens in sei-
nem Bericht auch nicht an.
Die Konzeption 71 legt das Hauptge-
wicht auf das Vorbeugen mit dem
Schutzraumbau und dem Schutzraum-
bezug. Ob ein vorsorglicher Schutz-
raumbezug umfassend moglich sein
wird, ist so ungewiss, wie jedes Kriegs-
bild ungewiss und nur Annahme ist.
Deswegen verbleiben die Rettungs-
dienste auch in der Gliederung des
Zivilschutzes. Wenn ein Kriegsbild,
Fortsetzung Seite 17

11




	Dokumentation im Kulturgüterschutz : eine Arbeitstagung in Aarau

